
 

 

Kommunikationszeiten: Montag bis Donnerstag 07:30 – 16:30 Uhr, Freitag 07:30 – 12:30 Uhr und nach Vereinbarung 
Busverbindung:   Stadtbus Linie 1 und 2 - Heidenmauer/Maxhof; RBA Linie 17, 18 und 21 - 

Heidenmauer/Spielbank 
Bankverbindung:   Sparkasse Schwaben Bodensee (BLZ 731 500 00) Konto-Nr. 620 001 206 
   IBAN DE96 7315 0000 0620 0012 06, BIC BYLADEM1MLM 
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Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 

 

WEG - Gartenweg 3/Sonnhaldenstraße 10 hat mit Bescheid des Landratsamtes Lindau (Boden-

see) vom 24.09.2025, Az. 31-6024-00268/25 die Baugenehmigung zum Neubau einer Dach-

gaube auf einem bestehenden Dach auf der Flur Nr. 1406/1 Gemarkung Wasserburg erhalten. 

 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können beim Landratsamt Lindau (Bodensee), 

Bregenzer Str. 35, Zimmer 316 nach vorheriger telefonischer Vereinbarung  

(Tel. 08382 270 – 317) eingesehen werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage der Bekanntma-

chung im Amtsblatt als bewirkt. 

 

Sie richtet sich an die Eigentümer, Wohnungs- und Teileigentümer der Nachbargrundstücke. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 

erhoben werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 

den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-

facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-

nisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-

erhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

 
Lindau (Bodensee), 29.09.2025 

Landratsamt Lindau (Bodensee) 
Peter Damm, Bauwesen 
EAPl 6024 

 

 

 

Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO 

 

 Stadt Lindenberg hat mit Bescheid des Landratsamtes Lindau (Bodensee) vom 09.10.2025, 

Az. 31-6024-00732/25 die Baugenehmigung zur Errichtung eines Bürocontainers auf der Flur 

Nr. 158 Gemarkung Lindenberg erhalten. 

 

Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können beim Landratsamt Lindau (Bodensee), 

Bregenzer Str. 35, Zimmer 316 nach vorheriger telefonischer Vereinbarung  

(Tel. 08382 270 – 317) eingesehen werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage der Bekanntma-

chung im Amtsblatt als bewirkt. 

 

Sie richtet sich an die Eigentümer, Wohnungs- und Teileigentümer der Nachbargrundstücke. 

 

 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 

erhoben werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 
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Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 

den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-

facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-

nisch einreichen.  

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-

erhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
Lindau (Bodensee), 09.10.2025 

Landratsamt Lindau (Bodensee) 
Peter Damm, Bauwesen 
EAPl 6024 

 

 

Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Bayerisches Verwal-

tungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (VwZVG) 

 

Hiermit wird durch öffentliche Bekanntmachung gemäß Artikel 15 VwZVG öffentlich 

zugestellt: 

 

Der Bescheid nebst Kostenrechnung des Landratsamtes Lindau (B) zum Vollzug des Kreislauf-

wirtschaftsrechts (KrWG) und der Altfahrzeugverordnung (AltfahrzeugV) vom 16.10.2025, Ak-

tenzeichen 31-1762-97/25 zum Altfahrzeug Audi A6 Avant, grün metallic, Standort: Am Kir-

chenbühl 22, Parkplatz Kindergarten, Grünenbach, Flurstück 156/33 

 

an 

unbekannt 

letzte bekannte Anschrift: unbekannt. 

 

Die Zustellung des Bescheids nebst Kostenrechnung erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung, 

da der Empfänger/Halter/ Besitzer des o.g. Fahrzeuges unbekannt ist und eine Zustellung nicht 

möglich ist. 

 

Der Bescheid und die Kostenrechnung können beim Landratsamt Lindau (Bodensee), Bregen-

zer Str. 35, Zimmer 318 nach vorheriger telefonischer Vereinbarung (Tel. +49 8382 270 – 

323) eingesehen werden. Die Zustellung gilt mit dem Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt 

als bewirkt. 

 

Der Bescheid nebst Kostenrechnung gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntma-

chung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (Artikel 15 Absatz 2 Satz 6 VwZVG).  
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Es wird darauf hingewiesen, dass mit dieser öffentlichen Zustellung Fristen in Gang gesetzt 

werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste bzw. Rechtsnachteile drohen können. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage 

erhoben werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 

Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:  

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für 

den Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-

facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!  

Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektro-

nisch einreichen. Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten 

infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

Lindau (Bodensee), 16.10.2025 

Landratsamt Lindau (Bodensee) 

Melanie Koehler, Fachbereich 31, Bauen und Umwelt 

EAPl 1762 

 


